
Parteienbühne 

8000 Dateien sind 8000 Schicksale 
Vor zehn Tagen titelte das 
«Liechtensteiner Vaterland»: 
«Illegale Inhalte in grossem 
Umfang, Gericht spricht be-
dingte Strafe aus». Dieses 
Urteil lässt mich seither nicht 
los. Ein Mann wurde wegen 
Besitz und Verbreitung von 
über 8000 Dateien mit kinder-
pornografischem Inhalt zu 
einer bedingten Freiheitsstrafe 
verurteilt. 

Ich verstehe, dass Gerichte ihre 
Urteile juristisch begründen. 
Aber ich frage mich ganz 
ehrlich, ob das gerecht ist. Für 
mich ist klar, hinter jeder 
einzelnen dieser Dateien steht 
kein «Material». Es steht ein 
Kind. Ein Schicksal. Eine reale 
Straftat. 8000 Dateien bedeu-
ten 8000 Mal Missbrauch. 

Umso mehr erschüttert mich, 
was im Verfahren selbst fest -
gehalten wurde. Der Staats -
anwalt machte deutlich, dass 
es sich nicht um grenzwertige 

Inhalte handelt, sondern um 
sehr harte Pornografie, teil -
weise mit Gewalt. Wenn die 
Schwere des Materials so klar 
benannt wird, frage ich mich 
umso mehr, wie eine bedingte 
Strafe ausreichen kann. 

Wenn ich mir diese Zahl vor 
Augen halte, fällt es mir schwer 
zu akzeptieren, dass am Ende 
keine effektive Haftstrafe 
steht. Wer solche Inhalte 
konsumiert oder weiter -
verbreitet, ist Teil dieses  
Systems und trägt dazu bei, 
dass Missbrauch weitergeht. 

Ja, Resozialisierung ist wichtig 
und jeder Fall muss individuell 
beurteilt werden. Auch die 
Unbescholtenheit eines Täters 
kann strafmildernd berück-
sichtigt werden. Aber beim 
Schutz von Kindern darf es 
keine Grauzone geben. Des-
halb meine Forderung: Bei 
Kinderpornografie und sexuel-
len Übergriffen an Kindern 

darf es keine bedingten Strafen 
geben. 

Wir sprechen hier nicht von 
einem Fehler oder einer ein-
maligen Grenzüberschreitung. 
Wir sprechen von tausend -
fachem Missbrauch, der doku-
mentiert, gespeichert und 
weitergegeben wurde. Eine 
Freiheitsstrafe, die nicht 
vollzogen wird, fühlt sich für 
mich falsch an. Nicht, weil ich 
Härte fordere, sondern weil es 
sich nur so gerecht anfühlt.  
Am Ende bleibt für mich  
die zentrale Frage, wen wir  
wirklich schützen wollen,  
den Täter oder die Kinder. 

Tanja Cissé 
Landtagsabgeordnete der VU
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Rosinenpicker? 
Auf 1FLTV sagte Regierungs-
rat Büchel im Jahresrückblick 
zum Thema Migrationspakt, 
Zitat: «Wir können nicht nur 
die Rosinen rauspicken, wir 
müssen auch was tun.» Diese 
Aussage wird den tatsächli-
chen Verhältnissen nicht 
gerecht. 

Fakt ist: Liechtenstein weist 
mit rund 35 Prozent einen der 
höchsten Ausländeranteile in 
Europa auf. Fakt ist auch: Mit 
über 900 (>2 Prozent der 
Gesamtbevölkerung) Schutz-
suchenden aus der Ukraine 
leistet unser Land bereits 
heute einen überdurch -
schnitt lichen Beitrag. Zum 
Vergleich liegt dieser Anteil 
im Kanton Graubünden bei 
rund 0,7 Prozent. 

Hinzu kommt die wirtschaft -
liche Realität: Täglich pen-
deln rund 22 000 Arbeitskräf-
te aus den Nachbarländern 
nach Liechtenstein. Auch hier 
trägt unser Land erheblich zur 

Beschäftigung und Stabilität 
der gesamten Region bei. 

Fakt ist aber auch, dass die 
Bevölkerung bereits heute 
einen Preis bezahlt. Gemäss 
aktueller Kriminalstatistik 
sind rund 62 Prozent der 
Tatverdächtigen ausländische 
Staatsangehörige, dies bei 
einem Bevölkerungsanteil von 
rund 35 Prozent. Das ent-
spricht einer rund 4,9-fachen 
Übervertretung, die nicht 
ignoriert werden darf und bei 
vielen Menschen Sorgen 
auslöst. 

Auch im Alltag sind Verände-
rungen spürbar: Schulhöfe 
haben sich gewandelt, Kon-
flikte treten häufiger auf und 
Aufsichtspersonen sind zu-
nehmend gefordert. Der 
Pausenplatz von heute ist das 
Dorfzentrum von morgen. 

Vor diesem Hintergrund stellt 
sich die Frage: Sind die liech-
tensteinischen Bürger wirk-

lich «Rosinenpicker», oder 
leisten sie nicht bereits heute 
einen überdurchschnittlichen 
solidarischen Beitrag, huma-
nitär, wirtschaftlich und 
gesellschaftlich, Herr Regie-
rungsrat? 

Eine verantwortungsvolle 
Migrationspolitik muss die 
Realität im eigenen Land 
berücksichtigen. Viele Bürger 
und Bürgerinnen haben unter 
diesen Bedingungen kein 
Verständnis für die freiwillige 
Aufnahme von Migranten aus 
Kulturen, wo Menschen-  
und Frauenrechte nicht viel 
zählen. 

Martin Seger 
Landtagsabgeordnete der DpL
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Zur Stärkung der Volksrechte 
Im kommenden Landtag  
wird sich der Landtag mit der 
Vorprüfung der einfachen 
Initiative, auch einfache 
Anregung genannt, der Freien 
Liste zum Volksrechtegesetz 
beschäftigen. Die Freie Liste 
möchte mit der Anpassung 
des Gesetzes erreichen, dass 
der Landtag im Falle der 
Ablehnung einer einfachen 
Initiative eine Volksbefragung 
lanciert. Denn aktuell kann 
der Landtag Anliegen der 
Bevölkerung sang- und klang-
los vom Tisch fegen.  

Wir sind der Meinung, dass, 
bei Ablehnung einer einfa-
chen Initiative durch den 
Landtag, die Bevölkerung das 
letzte Wort haben soll. Fällt 
eine Volksbefragung zuguns -
ten der Anregung aus, hat der 
Landtag den Volksentscheid 
entsprechend auszuarbeiten. 

Für eine einfache Volksinitia-
tive braucht es 1000 Unter-
schriften. Mit einer einfachen 
Initiative bringen Wähler:in-
nen unmissverständlich zum 
Ausdruck, was sie von der 
Volksvertretung erwarten. 
Wenn der Landtag eine Anre-
gung aus der Bevölkerung im 
Falle einer Ablehnung ohne 
weitere Volksbefragung 

ignoriert, ist das demokratie-
politisch bedenklich. 

Mit der einfachen Initiative 
steht den Stimmberechtigten 
ein Mittel zur Verfügung, um 
eine politische Stossrichtung 
vorzugeben, ohne selbst einen 
ausformulierten Gesetzestext 
vorlegen zu müssen. Dies 
trägt dem Umstand Rech-
nung, dass viele politische 
Anliegen komplexe rechtliche 
oder technische Fragen be-
treffen, deren detaillierte 
Ausarbeitung fundierte juris -
tische Kenntnisse und finan-
zielle Mittel voraussetzt.  

Dem Einwand der Regierung, 
dass eine obligatorische 
Volksbefragung über jede 
vom Landtag abgelehnte 
einfache Anregung zu einer 
deutlichen Zunahme des 
administrativen Aufwands für 
Parlament und Regierung 
bedeuten, halten wir klar 
entgegen: Demokratie ist kein 
Selbstzweck mit minimalem 
Ressourceneinsatz, sondern 
lebt von sorgfältiger Aus -
einandersetzung mit den 
Anliegen der Bevölkerung. 
Die Ausarbeitung gesetzlicher 
Lösungen gehört zum Kern-
auftrag der gewählten Abge-
ordneten. Dass die einfache 

Initiative ein wichtiges und 
wirksames Mittel ist, bewei-
sen die Schweizer Kantone 
seit Jahren. Dort ist die Regel 
in Kraft, die wir fordern. 

Sandra Fausch, Freie Liste  
Landtagsabgeordnete
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Landesbibliothek verdient  
keinen weiteren Stillstand 
Die Diskussion um die neue 
Landesbibliothek dauert lange 
genug. Seit Jahren wird ge-
plant, gerechnet, diskutiert, 
korrigiert – und dabei gerät 
immer mehr aus dem Blick, 
worum es eigentlich geht: um 
ein Projekt für Bildung, Kultur 
und den Wissensstandort 
Liechtenstein. Wer es mit der 
Landesbibliothek ernst meint, 
sollte jetzt nicht den nächsten 
Umweg suchen, sondern den 
Weg freimachen. Eine moder-
ne Landesbibliothek ist kein 
Luxus. Sie gehört vielmehr zu 
einem Land, das Bildung 
stärkt, kulturelles Erbe sichtbar 
macht und den Zugang zu 
Wissen offenhält. 

Vor rund einem Jahr hat die 
Bevölkerung von Vaduz mit 
64,8 Prozent entschieden, dass 
die Gemeinde den Bau der 
Bibliothek unterstützen soll. 
Auch private Geldgeber haben 
sich bereit erklärt, einen Bei-
trag zu leisten. Damit kann das 
Vorhaben umgesetzt werden, 
ohne dass weitere finanzielle 
Mittel des Landes benötigt 
werden. Wer unter diesen 
Voraussetzungen nach neuen 
Blockademöglichkeiten sucht, 

muss sich fragen lassen, ob er 
die Bibliothek überhaupt will. 

Natürlich darf man über Ver-
fahren und Zuständigkeiten 
sprechen – aber dann auch auf 
Basis von Fakten. Im Gutach-
ten für die Regierung kann in 
Bezug auf den verfassungs-
rechtlichen Grundsatz der 
klaren Zuständigkeiten zwi-
schen Landtag und Regierung 
nachgelesen werden, «dass  
es nicht im Belieben der  
Regierung steht, bestimmte 
Geschäfte dem Landtag zur 
formellen Zustimmung zu 
übertragen, wenn die Zu -
ständigkeit rechtlich bei der 
Regierung liegt.» 

Im Gutachten wird auch aus -
geführt, dass eine formelle 
Zustimmung des Landtages zu 
einem Geschäft nur dann 
rechtlich möglich sei, wenn der 
Landtag dafür formell auch 
zuständig sei. Eine Zustim-
mung des Landtages sei nicht 
einzuholen, wenn die Finanz-
hoheit des Landtages nicht 
tangiert sei und keine wesent -
lichen Projektänderungen 
vorgenommen würden. Zudem 
sei keine Zustimmung des 

Landtages erforderlich, wenn 
das Projekt ohne weitere finan-
zielle Mittel des Landes reali-
siert werden könne. Bestünde 
keine Pflicht, die Zustimmung 
des Landtages einzuholen, sei 
die Regierung doch berechtigt, 
den Landtag in konsultativer 
Weise zu involvieren. 

Nichts anderes macht die 
Regierung. Sie handelt somit 
im Einklang mit der Verfassung 
und auf Basis des Gut achtens 
rechtlich korrekt. Sie nutzt den 
vorhandenen Handlungsspiel-
raum, bindet den Landtag ein 
und ermöglicht gleichzeitig die 
Umsetzung eines mehrheitsfä-
higen Projekts. Die Landesbi-
bliothek verdient keine Schein-
gefechte und keinen weiteren 
Stillstand. Sie verdient einen 
Entscheid nach vorn und den 
Mut, ihn jetzt umzusetzen.  

Alexander Batliner 
FBP-Präsident

Absurde  
Diskussion? 
25 Jahre habe ich mit Herz-
blut am Aufbau der Medien-
haus AG mitgewirkt. Darum 
stören mich die jetzigen 
Debatten in der Öffentlich-
keit und in verschiedenen 
Parteien. Es bestreitet nie-
mand, dass die VU und die 

FBP früher eine Parteizeitung 
hatten. Das «Volksblatt» ist 
eingegangen und das «Vater-
land» hat sich durch hervor-
ragende Leistungen zu einem 
Medienhaus entwickelt.  

Obwohl die Vaterländi-
sche Union (VU) im Moment 
die führenden Köpfe in der 
liechtensteinischen Politik 
stellt, ist sie nur noch sehr 
wenig im «Vaterland» er-

wähnt. Auf jeden Fall hat die 
VU überhaupt keinen Vorteil 
mehr. 

Mit der «Liezeit» und mit 
dem «Stammtisch» flattern 
mir zwei Gratiszeitungen ins 
Haus, die ich viel parteipoliti-
scher empfinde. Die Besitz-
verhältnisse sind hier auch 
jedermann klar. Niemand 
stört das. Auch mich nicht. 
Wenn sich nun aber der 

«Stammtisch» in ganz beson-
derer Art und falsch über das 
«Liechtensteiner Vaterland» 
äussert, so empfinde ich das 
als verwerflich. 

Wenn ein blühendes 
Unternehmen den Besitzer 
wechselt, so ist es in der 
Wirtschaft doch üblich, dass 
der Meistbietende den Zu-
schlag erhält. Beim Medien-
haus wäre das sicher ein 

Grossverlag aus der Schweiz. 
Ich bezweifle sehr, ob das 
dann im Interesse der  
Liechtensteinerinnen und 
Liechtensteiner wäre. Wo  
es hinführen kann, hat man 
beim «Volksblatt» gesehen. 
Das müssen wir nicht noch-
mals erleben. 

 
William Gerner 
Quellenstrasse 8, Eschen

Leserbrief

Parteienbühne 

In der Rubrik «Parteienbühne» 
werden Positionsbeiträge und 
Stellungnahmen der politischen 
Par teien zu aktuellen Themen 
veröffentlicht. Solche Mei-
nungsbeiträge können sowohl 
von ganzen Parteigremien (Prä-
sidium, Landtagsfraktion, Ge-
meinderatsfraktion, Ortsgrup-
penvorstand usw.) als auch ein-
zelnen Mandataren stammen. 
Der Umfang von «Parteienbüh-
ne»-Beiträgen darf 2500 Zei-
chen (inkl. Leerzeichen) nicht 
übersteigen. Die Redaktion be-
hält sich vor, zu lange Texte zu-
rückzuweisen.

Leserbriefe 
Die Leserbrief-Rubrik dient der 
Meinungsäusserung unserer Le-
serinnen und Leser zu Themen 
von allgemeinem Interesse. Der 
Autor bzw. die Autorin muss mit 
dem Vor- und Nachnamen sowie 
der genauen Anschrift genannt 
sein. Die Länge eines Leserbriefs 
darf 2000 Zeichen (inkl. Leerzei-
chen) nicht übersteigen.  
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